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§ 7 Stmk. SSWG 1971 Bau- und
Betriebsbewilligung

 Stmk. SSWG 1971 - Steiermärkisches Starkstromwegegesetz 1971

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.04.2025

(1) Die Behörde hat die Bau- und Betriebsbewilligung zu erteilen, wenn die elektrische Leitungsanlage dem

ö2entlichen Interesse an der Versorgung der Bevölkerung oder eines Teiles derselben mit elektrischer Energie nicht

widerspricht. In dieser Bewilligung hat die Behörde durch Au8agen zu bewirken, daß die elektrischen Anlagen diesen

Voraussetzungen entsprechen. Dabei hat eine Abstimmung mit den bereits vorhandenen oder bewilligten anderen

Energieversorgungseinrichtungen und mit den Erfordernissen der Landeskultur, des Forstwesens, der Wildbach- und

Lawinenverbauung, der Raumplanung, des Natur- und Denkmalschutzes, der Wasserwirtschaft und des

Wasserrechtes, des ö2entlichen Verkehrs, der sonstigen ö2entlichen Versorgung, der Landesverteidigung, der

Sicherheit des Luftraumes und des Dienstnehmerschutzes zu erfolgen. Die zur Wahrung dieser Interessen berufenen

Behörden und ö2entlich-rechtlichen Körperschaften sind, soweit sie betro2en werden, im Ermittlungsverfahren zu

hören.

(2) Die Behörde hat bei Au8agen, deren Einhaltung aus Sicherheitsgründen vor Inbetriebnahme einer Überprüfung

bedarf, zunächst nur die Baubewilligung zu erteilen und sich die Erteilung der Betriebsbewilligung vorzubehalten.

In Kraft seit 05.03.1971 bis 31.12.9999
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